
1. Mannschaften 
1.1. Jede Mannschaft besteht aus mindestens 3 und bis zu 7 Schießenden. Eine Mannschaft wird bis zum 

Meldeschluss an die Wettkampfleitung gemeldet.  

1.2. Schießende dürfen sich für genau eine Mannschaft melden in der sie den Rundenwettkampf in dem 

aktuellen Sportjahr bestreiten. Ein tauschen von Mannschaften, auch innerhalb Mannschaften 

desselben Vereins ist nicht gestattet. 

1.3. Ein Verein kann mehrere Mannschaften melden. Übersteigt die Anzahl Mannschaften die maximale 

Kapazität der Austragungsorte so vergibt die Wettkampfleitung Startplätze nach eigenem Ermessen. 

Dabei ist zu beachten jedem Verein möglichst gleich viele Startplätze zuzuschreiben. Die Reduktion 

der Mannschaftsmeldung wird den Vereinen überlassen, sodass eine Neumeldung in einem, bei 

Bedarf festgelegten Zeitraum folgen muss. 

2. Startberechtigung 
2.1. Startberechtigt für einen Verein sind nur Schießende, die Mitglieder des Kreisverbandes Deister-

Süntel-Calenberg sind und mindestens in der Jugend-Klasse schießen. Die Schießenden müssen bei 

Wettkämpfen für den Verein startberechtigt und vor Beginn der Saison Mitglied im Verein sein. 

2.2. Startberechtigt sind nur Schießende mit dem Olympic Recurve- und Blankbogen. 

3. Ablauf des Wettkampfes, Anzahl der Pfeile, Entfernungen, Schusszeit, Defekte 
3.1. Es gelten die allgemeinen Regeln nach Schießsportordnung des DSB, Teil 0 und 6, für alle Belange, die 

in dieser Wettkampfordnung nicht explizit geregelt sind. 

3.2. Ein Match bildet sich aus drei bis fünf Sätzen, die eine Mannschaft gegen eine zweite Mannschaft 

bestreitet. In jedem Satz werden neun Pfeile über 18m innerhalb von 3 Minuten auf die vertikale 

Dreifachauflage geschossen. Vor Beginn des ersten Matches sind bis zu 30 Minuten Trainingsschießen 

möglich. 

3.3. Vor jedem Match werden drei Schießende festgelegt und auf dem Schusszettel vermerkt, welche für 

dieses Match antreten. Der Vermerk auf dem Schusszettel legt auch fest, welcher Schießende auf 

welche Auflage schießt. Ein Wechsel während des Matches ist nicht möglich. Die drei Schießenden 

der Mannschaft schießen in beliebiger Reihenfolge je 3 Pfeile auf ihre Auflage. Jeweils ein Pfeil pro 

Scheibenbild. Der 1. Schießende schießt auf die erste Auflage, welche mit ‚A‘ bezeichnet ist, der 2. 

Schießende auf die zweite Auflage, welche mit ‚B‘ bezeichnet ist und der 3. Schießende auf die dritte 

Auflage, welche mit ‚C‘ bezeichnet ist. 

3.4. Die Schießenden einer Mannschaft dürfen sich gegenseitig ansagen, wenn sie sich in der 

Mannschaftsbox befinden. Auch dem Schießenden auf der Schießlinie. Teleskope dürfen in der 

Mannschaftsbox verwendet werden. Der Trainer darf aus der Trainerbox ebenfalls ansagen, jedoch 

kein Fernglas oder Teleskop verwenden. 

3.5. Es gibt keine Extrazeit für technische Defekte. Wenn ein Schütze einen technischen Defekt hat, kann 

ein anderer Schütze der Mannschaft weiter schießen. Ist der Defekt behoben, kann der betroffene 

Schütze in der noch verbleibenden Zeit seine restlichen Pfeile schießen. Die Gesamtzeit von 3 

Minuten darf jedoch nicht überschritten werden, sonst sind die Pfeile für die Mannschaft verloren. 

Hat ein Schütze einen technischen Defekt, kann er auch mit einem Ersatzbogen weiter schießen. Bei 

der Materialkontrolle muss der Ersatzbogen abgenommen sein. 

  

Schütze A Schütze B Schütze C 

○ ○ ○ 
○ ○ ○ 

○ ○ ○ 
 



3.6. Es darf nur eine schießende Person auf der Schießlinie stehen, während die beiden anderen 

Schießenden hinter der 1 Meter Linie warten. Vor der 1 Meter Linie darf sich nur eine schießende 

Person der Mannschaft aufhalten. Der Schießende darf erst dann seinen Pfeil aus dem Köcher ziehen, 

wenn er auf der Schießlinie steht. 

3.7. Bei einem vorzeitigen Überschreiten der 1 Meter Linie, Wechselfehler, wird vom Wettkampfrichter 

beim ersten Verstoß eine Verwarnung angezeigt. Beim zweiten Verstoß die gelbe Karte. Beim dritten 

Verstoß zeigt der Wettkampfleitung die rote Karte und die Mannschaft bekommt 10 Ringe abgezogen. 

3.8. Schießt eine schießende Person mehr als 3 Pfeile, so wird dem Team der Pfeil mit dem höchsten Wert 

abgezogen. Zusätzlich werden nur die 3 niedrigsten Pfeilwerte des betreffenden Schießenden 

gewertet. 

3.9. Wenn einer der drei Schießenden der Mannschaft einen Pfeil vor dem Startsignal oder nach dem 

Signal für das Ende schießt, wird der Mannschaft der Pfeil mit dem höchsten Wert abgezogen. 

4. Wertung 
4.1. Pro Wettkampftag schießt jede Mannschaft gegen jede andere. Somit besteht ein Wettkampftag aus 

einer Anzahl von Matches. Äquivalent zur Anzahl der Mannschaften minus eins. Beispielsweise: Bei 

acht Mannschaften werden sieben Matches durchgeführt. 

4.2. Matches zu drei bis fünf Sätzen mit jeweils neun Pfeilen pro Satz. Nach jedem Satz wird ermittelt, 

welche Mannschaft mehr Ringe geschossen hat. Es werden sowohl die Ringe für jeden Schießenden 

notiert, als auch die Satzpunkte. Die Mannschaft mit der höheren Ringzahl darf sich 2 Satzpunkte 

vermerken. Die gegnerische Mannschaft entsprechend keine. Haben die beiden Mannschaften 

Ringgleich geschossen, so werden die Satzpunkte aufgeteilt. Die Mannschaften dürfen sich jeweils 

einen Satzpunkt vermerken. 

4.3. Ein Match gilt als beendet, wenn entweder eine der Mannschaften sechs oder mehr Satzpunkte 

erzielt hat, oder der 5. Satz geschossen wurde. Haben nach dem 5. Satz beide Mannschaften fünf 

Satzpunkte so erhalten sie jeweils einen Matchpunkt. Gibt es einen Sieger, also hat eine Mannschaft 

sechs oder mehr Satzpunkte, so erhält diese Mannschaft zwei Matchpunkte. 

4.4. Die Match- und Satzpunkte werden über alle Wettkampftage der Saison addiert. Sowohl gewonnene, 

als auch verlorene. Die Rangfolge wird anhand der Matchpunkte erstellt. Liegen zwei Mannschaften 

mit den gewonnen Matchpunkten gleich auf, wird nach Satzpunkten gewertet. Sind diese ebenfalls 

identisch werden die Ringzahlen verglichen. 

4.5. Tritt ein Verein zu einem Wettkampf nicht an, so sind alle Matches dieses Wettkampfes mit 0 : 2 

Punkten für diesen als verloren zu werten. 

5. Startgeld 
5.1. Für die Kosten der ausrichtenden Vereine wird ein Startgeld pro Mannschaft/Wettkampftag erhoben. 

Werden zwei Wettkämpfe an einem Tag durchgeführt, erhöht sich das Startgeld entsprechend. Das 

Startgeld wird je nach Bedarf auf einer Bogenleitertagung festgelegt, ebenso evtl. Änderungen. Das 

entsprechende Startgeld ist direkt vor Startbeginn dem ausrichtenden Verein gegen Quittung zu 

zahlen. Das Startgeld wird auch fällig, wenn eine gemeldete Mannschaft nicht antritt. 

5.2. Sollte ein gemeldeter Verein an einem Wettkampftag nicht teilnehmen können, hat er sich bis Freitag 

12:00 Uhr vor dem stattfindenden Durchgang bei der Wettkampfleitung per E-Mail abzumelden. 

Ansonsten hat er die doppelte Startgebühr an den ausrichtenden Verein zu entrichten. Umgehende 

Meldung an den ausrichtenden Verein erfolgt durch die Wettkampfleitung. 

  



6. Ehrung 
6.1. Die Siegerehrung folgt direkt im Anschluss auf den letzten Wettkampftag. Die Mannschaftssieger 

erhalten einen Wanderpokal, der im nächsten Jahr graviert zurück zugeben ist. Als Erinnerung wird 

im darauffolgenden Jahr ein Ablösepokal oder ähnliche Ehrengabe überreicht. 

6.2. Kann der Wanderpokal nicht mehr zurückgegeben werden, zum Beispiel im Falle eines Verlustes des 

Wanderpokals wird eine Strafzahlung von 100€ fällig, die durch den Verein zu zahlen ist, der durch 

seine Schießenden zuletzt im Besitz des Pokals war.  

7. Einsprüche 
7.1. Einsprüche sind sofort und schriftlich an den jeweilig leitenden Kampfrichter unter Beifügung der 

Einspruchsgebühr zu richten. 

7.2. Die Einspruchsgebühr beträgt je Einspruch € 80,00. Bei Ablehnung des Einspruchs verfällt die 

Einspruchsgebühr. 

8. Allgemeine Bestimmungen 
8.1. Für die Durchführung des Wettkampfes-Bogen ist, soweit nicht anders bestimmt, die gültige 

Sportordnung des DSB; Teil C Nummer 8 der gültigen RWK-O des NSSV und, soweit die Bestimmungen 

den vorgenannten Regeln nicht entgegenstehen, Teil A der gültigen RWK-O des NSSV anzuwenden. 

8.2. Berufungen, die schriftlich einzubringen sind, werden vom eingesetzten Schiedsgericht behandelt 

und von diesem unter Ausschluss des Rechtsweges endgültig entschieden. Die Berufungsgebühr 

beträgt je Berufung € 80,00. Bei Ablehnung der Berufung verfällt die Berufungsgebühr. 

8.3. Änderungen und Ergänzungen sind vorbehalten, denn keine WK-O ist für immer vollständig.  

8.4. Diese Wettkampfordnung (WK-O) ersetzt die WK-O vom März 2023. Alle vorherigen werden damit 

ungültig. 


